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Gemeinde oder von Ihr beauftragt. Die Fotos dürfen
ohne ausdrückliche Genehmigung der Gemeinde nicht
weiterverwendet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckten gemeindli-
chen Nachrichten dienen lediglich der Information der
Bürgerinnen und Bürger.
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen über die Aus-
hänge.

Das Titelbild ist von Maria Engert
Vielen Dank!

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2
97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag:                14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie für Ihren Besuch im EWO
einen Termin. DANKE.

Öffnungszeiten Einwohnermelde- und Passamt
im Juni 2026.
01.06. – 05.06.2026  geöffnet
08.06. – 12.06.2026  geschlossen/Weiterbildung
15.06. + 16.06.2026  geöffnet
17.06. – 19.06.2026  geschlossen/Weiterbildung
22.06. – 26.06.2026  geöffnet
29.06. – 10.07.2026 geschlossen/Urlaub

Sitzungstermin – Gemeinderat
Donnerstag, 11.06.2026

um 19:30 Uhr
im Pfarrheim Kirchheim

Zu den Sitzungen sind alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger herzlich eingeladen!

Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde ist
am 16.06.2026 um 16:00 Uhr
im Rathaus Kirchheim.

Bitte beachten Sie den neuen
Redaktionsschluss für die nächste

Ausgabe:

15.06.2026
Bitte schicken Sie Ihre Anzeige bzw. Ihre Texte
rechtzeitig per E-Mail an
mitteilungsblatt@kirchheim-ufr.de
Ansprechpartnerin: Corinna Holler
Tel. 09366 9061-0

GemeindeApp „Kiri-Beach“

Abrufbar auf Smartphones und im Browser.
Datenschutzkonform aus Würzburg.
https://kiribeach.communiapp.de
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Aktuelles aus der Gemeinde

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zuhaus.“
Mit diesem schönen Liedvers sind wir in einen Mo-
nat gestartet, der seinem Namen alle Ehre gemacht
hat: sonnig, frisch und voller Leben.
Gleich zu Beginn konnten wir mit zwei gelungenen
Maifesten in Kirchheim und Gaubüttelbrunn ge-
meinsam in die Draußen-Festsaison starten. Bei
bestem Wetter wurde gefeiert, gelacht und unsere
Gemeinschaft gepflegt. Mein herzlicher Dank gilt
den Feuerwehren Kirchheim und Gaubüttelbrunn,
den Fränkischen Jägern, den Kirchheimer Musikan-
ten sowie allen Helferinnen und Helfern im Hinter-
grund. Zwei sehr schöne Tage, die zeigen, was unser
Ortsleben ausmacht.
Alles neu macht der Mai – im Gemeinderat
Der neue Gemeinderat ist zu seiner konstituieren-
den Sitzung zusammengekommen. Dabei wurden
die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet und
die neuen Mitglieder begrüßt. Gleichzeitig wurden
die organisatorischen Grundlagen für die kom-
mende Sitzungsperiode geschaffen, insbesondere
die Geschäftsordnung (nächste Seite). Ich freue
mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum
Wohle unserer Gemeinde.
Alles neu macht der Mai – digital
Auch digital hat sich einiges getan: Gemeinde und
Verwaltungsgemeinschaft präsentieren sich mit
neuen Websites.
Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim hat nun
eine eigene Internetseite. Dort finden Sie übersicht-
lich gebündelt alle Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner, Dienstleistungen und Formulare für
die Bürgerinnen und Bürger aus den Mitgliedsge-
meinden.
Parallel dazu wurde auch die Gemeindeseite grund-
legend neugestaltet. Aktuelles, Dorfkalender und
allgemeine Informationen sind jetzt wieder klar
strukturiert und leicht auffindbar.

¶ www.kirchheim-ufr.de – alles rund um die
Gemeinde und das Leben vor Ort

¶ www.vg-kirchheim.de – Bürgerservice, Rat-
haus und Verwaltung

Beide Seiten wurden auf WordPress umgestellt und
größtenteils in Eigenleistung umgesetzt. Das ist
nicht nur effizient, sondern spart der Gemeinde
mehrere tausend Euro – Geld, das wir an anderer
Stelle sinnvoll einsetzen können.

Seniorenwochen – gelungener Auftakt in Kirch-
heim
Ein besonderes Highlight war die Auftaktveranstal-
tung der Seniorenwochen des Landkreises Würz-
burg in unserer Turnhalle. Ein vielfältiges Pro-
gramm, eine großartige Beteiligung und eine her-
vorragende Werbung für unsere Gemeinde.
Ein herzliches Dankeschön an die Kirchheimer Ver-
eine für die Unterstützung, insbesondere für die Ku-
chen und die Bewirtung. Die Veranstaltung bot auch
die Gelegenheit, den Seniorenkreisen Kirchheim
und Gaubüttelbrunn für ihr Engagement zu danken.
Stellvertretend haben Monika Pötzl und Maria Haaf
diesen Dank entgegengenommen.
Weitere Veranstaltungen wie der Seniorennachmit-
tag, die Führung durch den Skulpturensteinbruch
(herzlichen Dank an Winfried Engert) sowie die Vor-
stellung des VdK zeigen, wie lebendig und vielfältig
unsere Seniorenarbeit ist.
Schwimmbadfest – gelungener Saisonstart
Am 17. Mai konnten wir mit dem Schwimmbadfest
die Badesaison eröffnen. Zahlreiche Gäste genossen
bei angenehmem Wetter das erste Bad bei erfri-
schenden 15 Grad Wassertemperatur.
Der Schwimmbadförderverein hat wieder ein wun-
derbares Fest organisiert – vielen Dank für den gro-
ßen Einsatz. Ebenso begrüßen wir den neuen Ki-
oskpächter Simon Förtig mit Familie. Mit ihrer Er-
fahrung aus der Gastronomie, unter anderem aus
dem „Irish Pixie“ in Würzburg, haben sie bereits ge-
zeigt, dass unser Schwimmbad hier einen starken
Partner hat.
Der Juni kommt
Auch der Juni verspricht wieder viele schöne Veran-
staltungen: das Sommerfest der Kirchheimer Musi-
kanten, das Jubiläum „75 Jahre Turnverein Kirch-
heim“ und weitere Termine laden zum Mitfeiern
ein.
Zur Fußball-WM organisiert die DJK ein WM-Studio
am neuen Sportplatz, und auch beim FC Kirchheim
gibt es Gelegenheit, die Spiele gemeinsam zu verfol-
gen.
Ich lade Sie herzlich ein: Nutzen Sie die vielen Ange-
bote, kommen Sie zusammen und genießen Sie den
Sommer in unserer Gemeinde.
Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsten!

Ihr erster Bürgermeister Christian Stück
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Konstituierende Sitzung des Gemeinderates
Verabschiedung und Dank

Wir bedanken uns für den Einsatz für Gemeinde und Demokratie bei
Robert Dürr für 12 Jahre im Gemeinderat
Dr. Peter Günzel  für 6 Jahre im Gemeinderat
Jürgen Haaf für 18 Jahre im Gemeinderat
Thomas Haaf für 18 Jahre im Gemeinderat
Julian Herold für 8 Jahre im Gemeinderat
Norman Ort für 2 Jahre im Gemeinderat

In der konstituierenden Sitzung des
neuen Gemeinderats wurden die
ausscheidenden Mitglieder verabschiedet.

Vereidigung der neuen Mitglieder und Wahl des Zweiten Bürgermeisters
Die neuen Mitglieder wurden vom Ersten Bürgermeister Christian Stück vereidigt und von den Kolleginnen
und Kollegen im Gemeinderat begrüßt.

1. Bgm Christian Stück, Stefanie Eberl, Pia Roth, Jakob Haaf, Alexander Reinbarth, Anja Teitscheid, Maximilian Dürr

Edwin Engert wurde erneut zum Zweiten Bürgermeister gewählt.

Herzlichen Glückwunsch und auf gute und konstruktive Zusammenarbeit!
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In eigener Sache – Verwaltungsfachangestellte/r – Hauptamt / Schwerpunkt Einwohnermeldeamt
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Dorfkalender Kirchheim

Tag/Datum              Uhrzeit               Veranstaltung                Ort

ΝΜЮΜΣЮΞΜΞΣ ~ŔƣƣƽŸĦő ΝΠаΜΜШÖőƖ ÂŉũĲŊĲĤĲƖċƣƨŰŊ Åċƣőċƨƚ

ΝΝЮΜΣЮΞΜΞΣ ?ŸŰŰĲƖƚƣċŊ ΝΠаΜΜШÖőƖ ÉƓŔĲũĲŰċĦőůŔƣƣċŊ ÂŉċƖƖőĲŔůШuŔƖĦőőĲŔů

ΝΝЮΜΣЮΞΜΞΣ ?ŸŰŰĲƖƚƣċŊ ΝΦаΟΜШÖőƖ ]ĲůĲŔŰĬĲƖċƣƚƚŔƣǍƨŰŊ
uŔƖĦőőĲŔů ÂŉċƖƖőĲŔůШuŔƖĦőőĲŔů

ΝΠЮΜΣЮΞΜΞΣ ÉŸŰŰƣċŊ ċĤШΝΝаΜΜШÖőƖ ÉŸůůĲƖŉĲƚƣШuŔƖĦőőĲŔůĲƖ
~ƨƚŔťċŰƣĲŰ [ĲƚƣƓũċƣǍШ[ƖĲŔǍĲŔƣċŰũċŊĲ

ΝΡЮΜΣЮΞΜΞΣ ~ŸŰƣċŊ ĤŔƚШΞΝаΜΜШÖőƖ ÉŸůůĲƖŉĲƚƣШuŔƖĦőőĲŔůĲƖ
~ƨƚŔťċŰƣĲŰ [ĲƚƣƓũċƣǍШ[ƖĲŔǍĲŔƣċŰũċŊĲ

ΝΤЮΜΣЮΞΜΞΣ ~ŔƣƣƽŸĦő ΝΦаΟΜШÖőƖ §ŉŉĲŰĲƖШÉƣċůůƣŔƚĦő т ]ÅÚ E ÂŔǍǍĲƖŔċШxƨƖŔƚŔċЯ

ΝΥЮΜΣЮΞΜΞΣ ?ŸŰŰĲƖƚƣċŊ ΝΠаΜΜШÖőƖ ÉĲŰŔŸƖĲŰŰċĦőůŔƣƣċŊ ÂŉċƖƖőĲŔůШuŔƖĦőőĲŔů

ΝΦЮΜΣЮΞΜΞΣ [ƖĲŔƣċŊ ΝΡаΜΜШÖőƖ ÉĦőƨũŉĲƚƣ ]ƖƨŰĬƚĦőƨũĲ

ΞΝЮΜΣЮΞΜΞΣ ÉŸŰŰƣċŊ ΝΦаΜΜШÖőƖ sċőƖĲƚőċƨƓƣƻĲƖƚċůůũƨŰŊ
7ċĬůŔŰƣŸŰĦũƨĤ ÂŔǍǍĲƖŔċШxƨƖŔƚŔċЯ

ΞΡЮΜΣЮΞΜΞΣ ?ŸŰŰĲƖƚƣċŊ ΝΠаΜΜШÖőƖ ÉƓŔĲũĲŰċĦőůŔƣƣċŊ ÂŉċƖƖőĲŔůШuŔƖĦőőĲŔů

ΞΣЮΜΣЮΞΜΞΣ [ƖĲŔƣċŊ ΝΥаΜΜШÖőƖ ÉŸŰŰƽĲŰĬŉĲŔĲƖ [[ШuŔƖĦőőĲŔů [ĲƚƣƓũċƣǍШ[ƖĲŔǍĲŔƣċŰũċŊĲ

ΞΤЮΜΣЮΞΜΞΣ ÉċůƚƣċŊ ΝΠаΜΜШÖőƖ ΤΡШsċőƖĲШÑéШuŔƖĦőőĲŔů [ĲƚƣƓũċƣǍШ[ƖĲŔǍĲŔƣċŰũċŊĲ

?ŸƖŉťċũĲŰĬĲƖШ]ċƨĤƬƣƣĲũĤƖƨŰŰ

ÑċŊо?ċƣƨů ШШШШШШШШШШШШШÖőƖǍĲŔƣШ ШШШШШШШШШШШШШШШШéĲƖċŰƚƣċũƣƨŰŊ ШШШШШШШШШШШШШШШШШ§Ɩƣ

ΝΝЮΜΣЮΞΜΞΣ р ΝΦЮΜΤЮΞΜΞΣ ĤШΝΥаΜΜШÖőƖ ì~рÉƣƨĬŔŸШ7ĲċĦő ÉƓŸƖƣƓũċƣǍ

ΝΤЮΜΣЮΞΜΞΣ ~ŔƣƣƽŸĦő ΝΟаΟΜШÖőƖ ÉĲŰŔŸƖĲŰŰċĦőůŔƣƣċŊ 7ƬƖŊĲƖőĲŔů

ΞΤЮΜΣЮΞΜΞΣ ÉċůƚƣċŊ ΝΤаΜΜШÖőƖ sŸőċŰŰŔƚŉĲƨĲƖ ÉƓŸƖƣƓũċƣǍ

Den Dorfkalender finden Sie auch unter www.kirchheim-ufr.de Und in der Kiri-Beach-App!
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Notrufnummern und Notdienste Gesundheit in Kirchheim

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis auf
weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht mög-
lich ist, eine der Bereitschaftspraxen persön-
lich aufzusuchen und außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis sowie des be-
handelnden Arztes/Hausarztes ist der ärztliche
Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 zu
erreichen.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Telefon 112 zu errei-
chen.

Zahnärztlicher Notdienst
unter www.notdienst-zahn.de
oder 089 72 33 0 93 (KZVB)

Apotheken-Notdienst
unter www.blak.de/notdienst
oder 0800 00 22 8 33 (Aponet)

Allgemeinärzte Kleinrinderfeld/Kirchheim
Dr. Zenkert, Dr. Stein, Dr. Holthoff

Praxis Kirchheim
Würzburger Str. 17, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/99255
Rezepttelefon: 09366/99257
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 – 12.00 Uhr

Praxis Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
Tel.: 09366/421
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Mo., Di., Do. 15.30 – 18.00 Uhr
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr
Rezepttelefon: 09366/9801343
Um telefonische Terminvereinbarung
wird gebeten

Zahnarztpraxis Mundgesund
Ulrike Stück-Steinke
Kleinrinderfelder Str. 3, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9824624
E-Mail: praxis@mundgesund-kirchheim.de

Öffnungszeiten und Online-Terminbuchung unter
www.mundgesund-kirchheim.de

Praxis für Krankengymnastik
Simone Rösch
Am Rehberg 16, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/264

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Physiotherapie Eichhorn
An der Kühruh 2, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9818889
E-Mail: info@physiotherapie-eichhorn.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Praxis für Psychotherapie Dr. Julia Reinhard
Enge Gasse 9, 97268 Kirchheim
Tel.-Nr. 09366/540 97 69
E-Mail: praxis@psychotherapie-reinhard.de

Termine nur nach Vereinbarung

Notrufnummern
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 11 61 17
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Abfalltermine

Meldung Fundsache:

Keine Fundsachen

Aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermelde- und
Standesamt

Einwohner Stand 28.02.2026:           2.341
Einwohner Stand 31.03.2026:           2.331

Kirchheim:                                             1.733
Gaubüttelbrunn:                           598

Zuzüge                       4 Hauptwohnung   (0 NW)
Wegzüge                 18 Hauptwohnung  (2 NW)
Umzüge                     1 Hauptwohnung   (0 NW)
Geburten                   2
Eheschließungen      0
Sterbefälle 2

Urlaubszeit: Ist Ihr Reisepass noch gültig?

Das Einwohnermeldeamt ist im Juni / Juli 2026
nur teilweise besetzt.
Bitte prüfen Sie rechtzeitig ihren Reisepass und
vereinbaren Sie ggf. einen Termin unter
09366-9061-17
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Allianzweite Badekarte – Eine für Fünf
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Neuer Vorstand – Historischer Verein
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Kita St. Anna – neue Sandspielsachen
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SAN Restaurant Kirchheim



Gemeinde Kirchheim    Seite 14

Aktuelles aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 16.04.2026

Innovative Landschaftsplanung: Projektstart Ände-
rung des Landschaftsplanes
Nach Abschluss des Förderprojektes „Landschaftspla-
nung innovativ – Konversionsflächenmanagement im
Muschelkalkabbau“ wurde von den Fachplanern des
Büros TB-Markert die Karte des Flächen- und Maßnah-
menkonzepts erstellt und im Gemeinderat und in der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Nach Beschluss des Gemeinderats wurde das Büro TB-
Markert mit der Ausführung der Änderungen des Land-
schaftsplanes beauftragt.
Der Erste Bürgermeister Christian Stück gibt einen
Überblick über den Zeitplan.
Das Verfahren startet voraussichtlich im Juni mit Vor-
stellung im Gemeinderat und soll noch dieses Jahr ab-
geschlossen sein.
Zur Kenntnis.
Ausführliche Schilderung in der Juni Sitzung.

Baumpflegearbeiten in Gemeinde und Gemeinde-
wald
Die Bäume im Gemeindegebiet müssen regelmäßig
fachkundig kontrolliert werden. Diese Kontrolle ist zu
dokumentieren. Dazu wurde in der Gemeinde 2019 ein
digitales Baumkataster eingerichtet und alle Bäume an
Straßen, Spielplätzen, Friedhöfen und anderen öffentli-
chen Grünflächen aufgenommen. Anfang 2026 wurde
von der Baumkontrolle Dipl.-Ing. Jan v. Hofmann, Dörz-
bach eine dokumentierte Sichtkontrolle aller Gemein-
debäume durchgeführt.
Es ist in erster Linie festzustellen, ob ein Risiko durch
Umstürzen oder herabfallende Äste besteht.
Im Ergebnis wurden Maßnahmen in drei Kategorien
vorgeschlagen:
Sofortiger Handlungsbedarf

¶ Bereits ausgeführt, z.B. Austausch einer über-
alterten Kronensicherung am Friedhof Kirch-
heim

¶ Vorrangiger Handlungsbedarf
Innerorts

¶ Ca. 140 Bäume
¶ Kostenschätzung Baumpfleger ca. 9.600 €

 Weiterhin wurden die Bäume im der Waldgruppe des
Kindergartens und rund um das Waldklassenzimmer
begutachtet.
Diese werden nicht einzeln, sondern als Gruppe aufge-
nommen.
Im Wald gilt grundsätzlich nur eine sehr eingeschränkte
Verkehrssicherungspflicht. An Orten mit regelmäßigem
Aufenthalt wie den genannten muss kontrolliert und

auch gehandelt werden. Die freigegebenen Flächen
sind entsprechend markiert.
Vorrangiger Handlungsbedarf

¶ Kiga Waldgruppe
o 12-15 Bäume
o Kostenschätzung ca. 3.600 €

¶ Waldklassenzimmer Schule
o 12-15 Bäume
o Kostenschätzung ca. 3.600 €

Diese Arbeiten in der Höhe können nicht von den Ge-
meindearbeitern durchgeführt werden.
Die Verwaltung schlägt vor, die Baumpfleger mit den
vorrangigen Arbeiten zu beauftragen. Dort wo es mög-
lich ist, werden diese von den Gemeindearbeitern
durchgeführt.
Budgets Vorrangige Arbeiten

¶ Gemeindegebiet
o 5.000 €

¶ Gemeindewald
o Kiga

Á 3.600 €
o Waldklassenzimmer

Á 3.600 €
Ein GR fragt nach, ob im Schwimmbad die Bäume auch
überprüft wurde. Herr Bgm Stück bestätigt dies.
Euin GR fragt nach, ob noch weitere Angebote hierzu
eingeholt werden.
Das ist nicht der Fall, die Baumkontrolleure kennen die
Aufgabe bereits und die Leistung ist aufgrund der An-
zahl der Bäume schwer vergleichbar. Die Wirtschaft-
lichkeit der Angebote wurde geprüft.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zustimmend
zur Kenntnis und ist mit der Vorgehensweise einver-
standen.
Die Arbeiten am Waldklassenzimmer sollen mit dem
Grundschulverband Kirchheim verrechnet werden.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 14    Nein: 0  Anwesend: 14

Antrag der Franktion CSU/FB auf Aufnahme von
Planungskosten für Infrastrukturprojekte in den In-
vestitionshaushalt
Mit Email vom 10.04.2026 beantragt die Fraktion CSU /
Freie Bürger die Aufnahme von Planungskosten für Inf-
rastrukturprojekte in den Vermögenshaushalt.
Die Fraktion stellt den Antrag in der Sitzung vor.
Auszug aus dem Antrag:
Es wird beantragt, einen Betrag in Höhe von mindes-
tens 8.000 – 10.000 € unter dem Titel „Infrastruktur-
projekte“ in den Haushalt 2026 aufzunehmen.
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Es wird vorgeschlagen eine „Umbuchung“ aus der Posi-
tion 11 „Sanierung barrierefreier Zugang Turnhalle“,
welche mit 18.000 € aus dem vorherigen Haushalt (Po-
sition 9) lediglich übernommen wurde, vorzunehmen.
oder aus den Haushaltspositionen 29 und 39 der lau-
fenden Bauprojekte KiTa St. Michael und Schwimmbad
weitere Beträge umzubuchen.
Ein GR merkt an, dass er sehr irritiert über den Tages-
ordnungspunkt sei, da in der Haushaltssitzung hier
nicht darüber gesprochen wurde. Auch sei im Antrag
von Planungskosten speziell für den Radweg GBB-
Sulzdorf die Rede. Lt. dem vorliegenden Schreiben
würde Dieser neue Einnahmen generieren, diese Ein-
nahmen sähe er nicht. In der angespannten Haushalts-
lage sollten keine neuen Projekte geplant werden,
stattdessen soll die vorhandene Infrastruktur erhalten
und verbessert werden (z.B. Ortsverbindungsstraße)
Ein GR merkt dazu an, Radwege gehörten auch zur Inf-
rastruktur. Das neue Gremium soll auch Möglichkeit
zur Innovation bekommen. Es gäbe auch 297t€ aus
dem Sondervermögen, für die ein Förderantrag einge-
reicht werden müsste.
Der 1. BGM Stück antwortet, für das Sondervermögen
sei kein Förderantrag nötig, die 297t€ seien auch be-
reits im Haushalt verplant.
Ein GR spricht sich dafür aus, die Planung der Radwege
in den Haushalt aufzunehmen. Die Radwege sollen ja
nicht sofort gebaut werden - aber mit der Gemeinde
Giebelstadt soll hierzu Kontakt aufgenommen und die
Fördermöglichkeiten geprüft werden.
Ein GR regt an, weitere Möglichkeiten auszuarbeiten,
um Einnahmen für die Gemeinde zu generieren. Dafür
könnte die Planung Infrastrukturprojekte auch dienen.
Eine GR‘in entschuldigt die späte Einreichung des An-
trages.
Gerade in Zeiten knapper Kassen müsste aber die Mög-
lichkeit bestehen, für die Zukunft Projekte entwickeln
zu können, die auf langer Sicht auch notwendige neue
Einnahmen für die Gemeinde generieren können.
Hierzu gehören insbesondere auch Möglichkeiten der
Entwicklung von Innen- und außerörtlichen Struktur-
maßnamen, die die Attraktivität der Gemeinde stei-
gern.
Eine GR merkt an, im Moment sei kein Geld da, weitere
Planungen könnten auch später beschlossen werden.
Mehreren GR sind gegen eine Festlegung auf den Rad-
weg.
Der 1.BGM Stück bittet um Klarstellung, ob die Pla-
nungskosten allgemein für Infrastrukturprojekte einge-
stellt werden sollen, Vorbereitend auf eine Entschei-
dung des neuen Gemeinderats über die tatsächliche
Verwendung.
Mehrere Mitglieder der CSU-Fraktion bejahen dies.
Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, „Infrastrukturprojekte:
Planungskosten“ iHv 8.000€ in den Vermögensaushalt
aufzunehmen und die Summe von der Pos 11 (Sanie-
rung barrierefreier Zugang Turnhalle) abzuziehen.
Abstimmungsergebnis:   Ja: 12   Nein: 3   Anwesend: 15

Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewer-
besteuer – Hebesatzsatzung ab 01.01.2026
Im Zuge des neuen Grundsteuerrechts mussten die He-
besätze für die Grundsteuer ab 01.01.2025 neu festge-
setzt werden. Der Gemeinderat von Kirchheim hat da-
her in seiner Sitzung vom 24.10.2024 beschlossen, die
Hebesätze in einer Hebesatzsatzung festzusetzen. Die
Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden auf 300 v.
H. festgesetzt und damit um jeweils 50 Prozentpunkte
gesenkt. Zuvor erfolgte die letztmalige Anpassung der
Hebesätze im Jahr 2003. Berücksichtigt man hier hilfs-
weise den Verbraucherpreisindex, sind die Preise im
Zeitraum 2003-2024 um mehr als 50 % angestiegen.
Die finanzielle Haushaltssituation ist aktuell sehr ange-
spannt, insbesondere auch durch den wiederholten
Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen. Nach aktuel-
ler Finanzplanung sind die gesetzlich geforderten Min-
destzuführungen nicht zu erwirtschaften. Eine Erhö-
hung der Grundsteuer scheint daher notwendig. In der
Sitzung des Finanzausschusses vom 30.03.2026 be-
stand Einvernehmen, die Hebesätze für Grundsteuer A
und B auf 350 % anzuheben.
Aktuell wurde der Datenbestand vom Finanzamt noch
nicht vollumfänglich auf das neue Grundsteuerrecht
umgestellt. Ca. 3,5 % der Veranlagungen sind daher
noch offen. Des Weiteren besteht keinerlei Information
über den Sachstand der offenen Einspruchsverfahren
beim Finanzamt. Der Datenbestand ist deshalb als Be-
rechnungsgrundlage noch nicht vollumfänglich belast-
bar.
Die Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze in oben an-
geführtem Umfang ergeben nach aktuellem Kenntnis-
stand zusätzliche Einnahmen von etwa 60.000 €.
Ein GR bittet darum, darüber nachzudenken, evtl. auch
die Hundesteuer zu erhöhen.
Ein GR erklärt, er werde dem Antrag nicht zustimmen.
Er zahle schon jetzt 4 x so viel wie vor der Reform und
sei nicht nur Gemeinderat sondern auch Mitbürger.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim beschließt
die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze wie
folgt:
Grundsteuer A       350 %
Grundsteuer B       350 %
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 370 %
unverändert.
Die Hebesatzsatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:   Ja: 11   Nein: 4   Anwesend: 15
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Haushalt 2026 – Haushaltssatzung
Der Entwurf des Haushalts 2026 wurde in der Finanz-
ausschusssitzung am 30.03.2026 vorberaten, entspre-
chende Änderungen und Anregungen wurden aufge-
nommen. Der erarbeitete Entwurf soll nun vom Ge-
meinderat beschlossen werden. Die Unterlagen sind im
Ratsinformationssystem eingestellt, auf Wunsch wer-
den diese wie vereinbart, den Mitgliedern des Gremi-
ums nach entsprechender Anforderung bei der Verwal-
tung auch als Ausdruck zugestellt.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchheim Landkreis Würzburg für das
Haushaltsjahr 2026.

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt
die Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben
mit 6.196.600 €
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

11.883.500 €
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung nach dem Haushaltsplan wird auf 900.000 €
festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in
Kraft.

Hinweis:
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grund- und Gewer-
besteuer sind in der Hebesatzsatzung der Gemeinde
Kirchheim vom 25.10.2024, mit der Änderung vom
16.03.2026, festgesetzt.
Herr Schäffner verliest den Vorbericht.
Ein GR merkt er an, die Lage wäre sehr ernst, es müs-
sen Darlehen abgezahlt werden aber die Tilgung sei ak-
tuell nicht darstellbar. Jedes große Projekt müsse ge-
prüft werden und es sei eine Konsolidierung nötig. Des-
wegen sollte aus seiner Sicht auch keine Radwege

gebaut werden, trotz Förderung bliebe ein sechsstelli-
ger Betrag.
Der 1.BGM Stück führt aus, dies sei kein zufriedenstel-
lender Haushalt. Im Angesicht einer schwierigen Wirt-
schaftslage leiste sich die Gemeinde das größte Investi-
tionsprogramm der Geschichte. Es würden 5,5 Mio. €
in drei Jahren ausgegeben, hierbei könne nicht von
Stillstand gesprochen werden. Die Gemeinde lebt bis
auf weiteres nach dem Prinzip Hoffnung von der Sub-
stanz: Von den Rücklagen. Die große Aufgabe für den
neuen Gemeinderat sei es, den Haushalt auszuglei-
chen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung 2026
mit Anlagen wie vorgelegt zu.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14    Nein: 1     Anwesend: 15

Haushalt 2026 – Finanzplan und Investitionspro-
gramm 2025-2029
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2025 –
2029 wurden in der Sitzung des Finanzausschuss am
30.03.2026 vorberaten und werden in der heutigen Sit-
zung des Gemeinderats vorgestellt.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den zum Haushaltsplan 2026
vorgelegten Finanzplan sowie das Investitionspro-
gramm 2025 – 2029 zur Kenntnis und genehmigt diese.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein: 1   Anwesend: 15

Umbau zur Tagespflege ehem. Schulhaus Gbb-Roh-
bau – Vergabe der Arbeiten
Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Aus-
schreibung für die Rohbauarbeiten für den Umbau zur
Tagespflege im ehemaligen Schulhaus in Gaubüttel-
brunn.
Zur Submission am 02.04.2026 lagen hierzu 5 Angebote
vor:
Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Aus-
schreibung für die Rohbauarbeiten für den Umbau zur
Tagespflege im ehemaligen Schulhaus in Gaubüttel-
brunn.
Zur Submission am 02.04.2026 lagen hierzu 5 Angebote
vor. Das Büro „Eckert und Partner“ hat die Angebote
geprüft und bewertet.
Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Zapf GmbH
und Co. KG zu vergeben.
Der 1BGM Stück erläutert, es seien nur noch 30t€ aus
dem Budget „Rohbau“ übrig, aber einige Kosten aus
anderen Gewerken würden umgebucht:
Ein GR bittet um Erläuterung zu Terrasse. Herr Bgm
Stück erläutert:
¶ Terrasse war erst in der Ausschreibung “Außenanla-

gen“
jetzt in der Ausschreibung „Rohbau“
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¶ Förderung Sinnesgarten, ca. 60 % über das LEADER-
Programm

2/3 der Arbeiten müssen noch ausgeschrieben werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und vergibt die Rohbauarbeiten für den Umbau zur Ta-
gespflege an die Zapf GmbH & Co. KG zum Angebots-
preis von 109.480,00 € brutto.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14    Nein: 0   Anwesend: 14
Steinwerk und Recycling Haaf – 10. Änderung des
Flächennutzungsplans a) Aufhebung des Ände-
rungsbeschluss vom 26.10.2023 b) Aufstellungsbe-
schluss
Der Gemeinderat Kirchheim hat in seiner Sitzung am
26.10.2023 die Durchführung der 10. Änderung des
Flächennutzungsplanes zur Umwandlung von landwirt-
schaftlichen Flächen und Sonderbauflächen entspre-
chend der überwiegend bereits bestehenden Nutzung
in Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO mit der
Zweckbestimmung „Steinwerk, Recycling und Freifeld-
Photovoltaik“ auf den Flurstücken Fl.Nrn. 3011,
3011/1, 3012/2, 3013, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020,
3021, 3022, 3025, 3026, 3027, 3028, 3030, 3031, 3033,
3034, 3035, 3036, 3037, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048,
3049, 3050, 3052, 3053, 3055, 3056, 3058, 3059, 3060
sowie teilweise FlNrn. 3012, 3012/1 und 3038, alle Ge-
markung Gaubüttelbrunn, beschlossen
Bedingt durch die bisherigen Vorgänge, soll für die süd-
liche Teilfläche, auf der eine PV-Freiflächenanlage ent-
stehen soll, ein separater Bebauungsplan aufgestellt
werden. Auch die Änderung des Flächennutzungsplans
wird getrennt durchgeführt. Daher werden der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes sowie der Flächen-
nutzungsplanänderung am südlichen Rand reduziert.
Der Steinbruch soll als sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung „Steinwerk und Recycling“ ausge-
wiesen werden.
Zur Vereinfachung und besseren Nachvollziehbarkeit
des Verfahrens wird daher vorgeschlagen, den gefass-
ten Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans sowie
den gefassten Änderungsbeschluss des Flächennut-
zungsplans aufzuheben und entsprechend neu zu fas-
sen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und beschließt folgendes:
a) Aufhebung des Änderungsbeschluss vom
26.10.2023
Der Gemeinderat hebt den gefassten en Änderungsbe-
schluss der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes
auf. Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanän-
derung wird im südlichen Bereich reduziert, um die PV-
Freiflächenanlage in einem separaten Verfahren zu
entwickeln. Daher soll der Änderungsbeschluss neu ge-
fasst werden.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14
b) Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt die Durchfüh-
rung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Kirchheim.
Gegenstand der Änderung ist die Umwandlung von
landwirtschaftlicher Fläche in Sonderbauflächen gemäß
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO, entsprechend der überwie-
gend bereits bestehenden Nutzung.
Der Umgriff der 10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes beinhaltet die Flurstücke auf der Gemarkung
Gaubüttelbrunn mit den Flurnummern:
3012/2, 3013, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3021,
3022, 3025, 3026, 3027, 3028, 3030, 3031, 3033, 3049,
3050, 3052, 3055, 3056, 3058, 3311 und 3311/1 voll-
ständig bzw. 3012, 3012/1, 3034, 3040, 3053 und 3309
teilweise.
Der Umgriff des Änderungsbereiches der 10. Änderung
ist aus nachfolgender Plandarstellung zu entnehmen.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird die
Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würz-
burg, beauftragt.
Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis:   Ja: 13    Nein: 0     Anwesend: 14

Steinwerk und Recycling Haaf – Bebauungsplan
a) Aufhebung des Änderungsbeschluss vom
26.10.2023 b) Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat Kirchheim hat in seiner Sitzung am
26.10.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes
„Steinwerk und Recycling Haaf“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan zur Ausweisung in Sondergebiete gemäß
§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Steinwerk,
Recycling und Freifeld-Photovoltaik“ auf den Flurstü-
cken Fl.Nrn. 3011, 3011/1, 3012/2, 3013, 3015, 3016,
3017, 3018, 3020, 3021, 3022, 3025, 3026, 3027, 3028,
3030, 3031, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3044, 3045,
3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3052, 3053, 3055, 3056,
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3058, 3059, 3060 sowie teilweise FlNrn. 3012, 3012/1
und 3038, alle Gemarkung Gaubüttelbrunn, beschlos-
sen
Bedingt durch die bisherigen Vorgänge, soll für die süd-
liche Teilfläche, auf der eine PV-Freiflächenanlage ent-
stehen soll, ein separater Bebauungsplan aufgestellt
werden. Auch die Änderung des Flächennutzungsplans
wird getrennt durchgeführt. Daher werden der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes sowie der Flächen-
nutzungsplanänderung am südlichen Rand reduziert.
Der Steinbruch soll als sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung „Steinwerk und Recycling“ ausge-
wiesen werden.
Zur Vereinfachung und besseren Nachvollziehbarkeit
des Verfahrens wird daher vorgeschlagen, den gefass-
ten Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans sowie
den gefassten Änderungsbeschluss des Flächennut-
zungsplans aufzuheben und entsprechend neu zu fas-
sen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und beschließt folgendes:
a) Aufhebung des Aufstellungsbeschluss vom
26.10.2023
Der Gemeinderat hebt den gefassten Aufstellungsbe-
schluss des Bebauungsplanes „Steinwerk und Recycling
Haaf“ vom 26.10.2023 auf. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes wird im südlichen Bereich reduziert,
um die PV-Freiflächenanlage in einem separaten Ver-
fahren zu entwickeln. Daher soll der Aufstellungsbe-
schluss neu gefasst werden.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14
Herr GR Thomas Haaf ist aufgrund persönlicher Beteili-
gung gem. Art. 49 GO von der Beschlussfassung ausge-
schlossen
b) Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt die Aufstellung
des Bebauungsplanes „Steinwerk und Recycling Haaf“
mit integriertem Grünordnungsplan.
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Ausweisung
eines sonstigen Sondergebietes gemäß
§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Steinwerk
und Recycling“.
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
liegen folgende Grundstücke und Wegeflächen mit den
Flurnummern auf der Gemarkung Gaubüttelbrunn:
3012/2, 3013, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3021,
3022, 3025, 3026, 3027, 3028, 3030, 3031, 3033, 3049,
3050, 3052, 3055, 3056, 3058, 3311 und 3311/1
vollständig bzw.
3012, 3012/1, 3034, 3040, 3053 und 3309
teilweise.

Der Umgriff des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes ist aus nachfolgender Plandarstellung zu entneh-
men.
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird die
Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würz-
burg, beauftragt.
Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14

Solarpark Gaubüttelbrunn 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Kirchheim a)
Aufstellungsbeschluss b) Billigungs- und Ausle-
gungsbeschluss
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.05.2025 be-
schlossen dem Antrag der Firma SÜDWERK aus Burg-
kunstadt auf Einleitung von den Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans zur Ausweisung eines Son-
dergebietes (gem. § 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ und
randlichen Eingrünungsflächen einzuleiten und parallel
den Flächennutzungsplan zu ändern für die Errichtung
einer Photovoltaik-Freiflächenanlage „Solarpark
Gaubüttelbrunn“ auf den Grundstücken Flurstücks-
Nrn. 3034 (Teilfläche), 3035, 3036, 3037, 3038, 3044,
3045, 3046, 3047, 3048, 3053 (Teilfläche), 3059 und
3060, alle Gemarkung Gaubüttelbrunn
Geplant ist eine Anlage mit einer Gesamtleistung von
gut 3 MWp, mit der eine jährliche Strommenge von ca.
3 Millionen kWh erzeugt werden kann.
Eine saP liegt vor, die Ergebnisse sind im Vorentwurf
eingearbeitet.
Im Änderungsbereich des Bebauungsplans mit
Grünordnungsplan " Solarpark Gaubüttelbrunn "  stellt
der wirksame Flächennutzungsplan Flächen für die
Landwirtschaft (Acker) und Feldgehölze dar sowie
kartierte Biotope der bayerischen Biotopkartierung (die
Darstellung entspricht nicht der gegenwärtigen
Nutzung). Ferner sind Vorrangflächen für
Kalksteinabbau nachrichtlich aus dem Regionaplan
übernommen.
Weitere Zielaussagen sind durch den
Flächennutzungsplan innerhalb des Geltungsbereiches
nicht definiert.
Die Planung entspricht hinsichtlich der erneuerbaren
Energien den Zielen des LEP.
Das Plangebiet befindet sich zwar innerhalb des
Vorranggebiets für Rohstoffabbau der
Regionalplanung. Der Rohstoffabbau hat jedoch im
überplanten Bereich stattgefunden.
Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen
und Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des
wirksamen Flächennutzungsplanes nicht
übereinstimmen, wird dieser im Parallelverfahren gem.
§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB geändert. Entsprechend den
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes wird
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darin eine Sonderbaufläche Zweckbestimmung
„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ dargestellt.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und beschließt folgendes:
a) Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim beschließt
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 12. Änderung des
Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich
des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Solarpark
Gaubüttelbrunn".
Im Geltungsbereich liegen die Flurstücke Fl.Nrn. 3034
(Teilfläche), 3035, 3036, 3037, 3038, 3044, 3045, 3046,
3047, 3048, 3053 (Teilfläche), 3059, 3060, alle Gemar-
kung Gaubüttelbrunn.
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt im
Änderungsbereich Fläche für die Landwirtschaft dar
sowie kartierte Biotope der bayerischen
Biotopkartierung (die Darstellung entspricht nicht
der gegenwärtigen Nutzung). Ferner sind
Vorrangflächen für Kalksteinabbau nachrichtlich aus
dem Regionaplan übernommen.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14
b) Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim billigt den
Vorentwurf der 12. Änderung des Flächennutzungs-
plans mit Landschaftsplan im Bereich des Bebauungs-
plans mit Grünordnungsplan "Solarpark Gaubüttel-
brunn" und beauftragt die Verwaltung, die frühzeitige
Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit ist orts-
üblich sowie auf der Homepage der Gemeinde be-
kanntzumachen.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 12   Nein: 0   Anwesend: 13
Solarpark Gaubüttelbrunn Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan „Solarpark

Gaubüttelbrunn“     a) Aufstellungsbeschluss b)
Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.05.2025 be-
schlossen dem Antrag der Firma SÜDWERK aus Burg-
kunstadt auf Einleitung von den Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans zur Ausweisung eines Son-
dergebietes (gem. § 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ und
randlichen Eingrünungsflächen einzuleiten und parallel
den Flächennutzungsplan zu ändern für die Errichtung
einer Photovoltaik-Freiflächenanlage „Solarpark
Gaubüttelbrunn“ auf den Grundstücken Flurstücks-
Nrn. 3034 (Teilfläche), 3035, 3036, 3037, 3038, 3044,
3045, 3046, 3047, 3048, 3053 (Teilfläche), 3059 und
3060, alle Gemarkung Gaubüttelbrunn
Geplant ist eine Anlage mit einer Gesamtleistung von
gut 3 MWp, mit der eine jährliche Strommenge von ca.
3 Millionen kWh erzeugt werden kann.
Eine saP liegt vor, die Ergebnisse sind im Vorentwurf
eingearbeitet.
Im Änderungsbereich des Bebauungsplans mit Grün-
ordnungsplan " Solarpark Gaubüttelbrunn "  stellt der
wirksame Flächennutzungsplan Flächen für die Land-
wirtschaft (Acker) und Feldgehölze dar sowie kartierte
Biotope der bayerischen Biotopkartierung (die Darstel-
lung entspricht nicht der gegenwärtigen Nutzung). Fer-
ner sind Vorrangflächen für Kalksteinabbau nachricht-
lich aus dem Regionaplan übernommen.
Weitere Zielaussagen sind durch den Flächennutzungs-
plan innerhalb des Geltungsbereiches nicht definiert.
Die Planung entspricht hinsichtlich der erneuerbaren
Energien den Zielen des LEP.
Das Plangebiet befindet sich zwar innerhalb des Vor-
ranggebiets für Rohstoffabbau der Regionalplanung.
Der Rohstoffabbau hat jedoch im überplanten Bereich
stattgefunden.
Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen
und Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des
wirksamen Flächennutzungsplanes nicht übereinstim-
men, wird dieser im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3
Nr. 1 BauGB geändert. Entsprechend den geplanten
Festsetzungen des Bebauungsplanes wird darin eine
Sonderbaufläche Zweckbestimmung „Photovoltaik-
Freiflächenanlage“ dargestellt.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und beschließt folgendes:
a) Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim beschließt
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Solarpark
Gaubüttelbrunn".
Im Geltungsbereich liegen die Flurstücke Fl.Nrn. 3034
(Teilfläche), 3035, 3036, 3037, 3038, 3044, 3045, 3046,
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3047, 3048, 3053 (Teilfläche), 3059, 3060, alle
Gemarkung Gaubüttelbrunn.
Ziel der Planung ist die Errichtung einer
Freiflächenphotovoltaikanlage. Damit kann das Ziel von
Bund und Land unterstützt werden, den Anteil der
erneuerbaren Energien bei der zukünftigen
Energiebereitstellung deutlich auszubauen und
hierdurch den CO2-Ausstoß zu verringern. Die
Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Produktion
elektrischer Energie liegen im überragenden
öffentlichen Interesse und der öffentlichen Sicherheit
(§ 2 EEG).
Der Beschluss über die Aufstellung des
Bebauungsplanes ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2
Abs. 1 BauGB).
Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14
b) Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim billigt den
Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan
"Solarpark Gaubüttelbrunn" und beauftragt die Ver-
waltung, die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit ist orts-
üblich sowie auf der Homepage der Gemeinde be-
kanntzumachen.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 14
Umbau Ortsnetzfreileitung – Bau eines Freileitungs-
mast
In der Friedenstraße 3 in Kirchheim wurde die Strom-
versorgung bereits auf ein Erdkabel umgestellt. Die Ei-
gentümerin hat der N-ERGIE Netz GmbH mitgeteilt,
dass im Sommer 2026 ein Ausbau des Daches geplant
ist und in diesem Zuge der bestehende Dachständer zu-
rückgebaut werden soll.
Um die Stromversorgung der Anwesen Egenburgstraße
11 sowie Kapellenweg 6 weiterhin über die bestehende
Freileitung sicherzustellen, ist es nach Angaben der N-
ERGIE Netz GmbH erforderlich, einen 0,4 kV-Freilei-
tungsmast im Bereich der Egenburgstraße 11 zu errich-
ten und die Freileitung neu zu verspannen. Zusätzlich
ist im Bereich Friedenstraße 8 bis Friedenstraße 7 eine
Neuverspannung der Freileitung erforderlich.
Im Rahmen einer Begehung am 01.04.2026 wurde ein
möglicher Standort für den Mast im Bereich der Egen-
burgstraße 11 festgelegt. Dieser befindet sich auf ei-
nem Grundstück der Gemeinde Kirchheim.
Die N-ERGIE Netz GmbH weist darauf hin, dass es sich
hierbei um eine temporäre Maßnahme handelt. Sobald
die Anwesen Egenburgstraße 11 und Kapellenweg 6
ebenfalls auf eine Erdverkabelung umgestellt haben,
kann die Freileitung einschließlich des geplanten Mas-
tes vollständig zurückgebaut werden.

Die N-ERGIE Netz GmbH bittet die Gemeinde Kirchheim
um eine entsprechende Stellungnahme zur geplanten
Maßnahme.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim stimmt der
Errichtung eines temporären 0,4 kV-Freileitungsmastes
im Bereich der Egenburgstraße 11 auf gemeindlichem
Grundstück zur Sicherstellung der Stromversorgung zu.
Die Zustimmung erfolgt unter der Maßgabe, dass:
der Mast nach Umstellung der betroffenen Anwesen
auf Erdverkabelung vollständig zurückgebaut wird,
der ursprüngliche Zustand des Grundstücks wiederher-
gestellt wird, der Gemeinde keine Kosten entstehen.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 14   Nein: 0    Anwesend: 14
Kanaldeckel- und Schachtsanierung im Gemeinde-
gebiet
Im Rahmen der Kontrolle der Straßen im Gemeindege-
biet Kirchheim wurden Schäden an Kanaldeckeln und
Straßeneinläufen begutachtet und priorisiert.
Als Ergebnis wurden für die diesjährige Sanierung 10
schadhafte Kanaldeckel ausgewählt.
Die Verwaltung hat hierzu 3 Firmen für die Sanierung
der Kanaldeckel angefragt.
Die Verwaltung schlägt aufgrund guter Erfahrungen
und der ausführlichen Dokumentation zur Angebotser-
stellung sowie des Preises vor, die Arbeiten an die
Firma Beck zu vergeben.
Die notwendigen Mittel sind im Haushalt mit einzupla-
nen.
Zwei GR bitten, noch zwei weitere Straßeneinläufe auf-
zunehmen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und beauftragt die Fa. Beck mit einer Brutto-Angebots-
summe von mind. 15.091,58 €. zzgl. der zwei weitere
Straßeneinläufe.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14
Antrag auf Investitionsförderung Musikverein
Kirchheim – Anschaffung Blasinstrumente
Mit Schreiben, eingegangen bei der Verwaltung am
05.09.2025, beantragt der Musikverein Kirchheim die
Gewährung eines Investitionszuschusses für die An-
schaffung von Blasinstrumenten für die Bläserklasse
der Schule Kirchheim für insgesamt 5.100 €. Der Antrag
ist der Beschlussvorlage angefügt.
Gemäß der „Richtlinien für die Gewährung von freiwilli-
gen Zuwendungen an die örtlichen Vereine/Organisati-
onen aus Mitteln des Haushaltes der Gemeinde Kirch-
heim“ kann ein Investitionszuschuss als
Vereinsförderung gemäß der Kategorie „F“ erfolgen.
Bei Zustimmung beträgt der Fördersatz dann mindes-
tens 20% der nachgewiesenen Kosten.
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Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim stimmt dem
Zuschuss zur Anschaffung von Kinderblasinstrumenten
iHv. 20 % bis max. 1.020,00 € zu.
Abstimmungsergebnis:     Ja: 14    Nein: 0   Anwesend: 14
Information / Sonstiges
Beim Anbau Kindergarten Kirchheim wurde mit den
Außenanlagen begonnen. Weitere Angebote für die
Schuppen sind angefragt.

Die Gemeindearbeiter sind im Moment stark ausgelas-
tet durch Zuarbeiten auf den Baustellen (Tagespflege,
Außenanlagen KIGA (Pflaster, Zaun) und im Schwimm-
bad. Zusätzlich muss mit einem längeren Ausfall eines
Kollegen gerechnet werden. Es ist nicht zu vermeiden,
das Arbeiten liegenbleiben.

Ankündigung Aktuelles und Niederschrift

Ab der nächsten Ausgabe wird die Rubrik „Aktuelles aus dem Gemeinderat“ neugestaltet:
Die Nachrichten aus dem Gemeinderat werden zusammengefasst um die wesentlichen Informationen
übersichtlicher und in größerer Schrift darzustellen.
Die vollständige Sitzungsniederschrift kann ab Juni im digitalen Bürgerinformationssystem oder ausge-
druckt im Rathaus studiert werden.

Grünpflege, Baumscheibe, kleine Grünanlagen

Viele Baumscheiben und kleine und große Grünanlagen können in Moment von den Gemeindearbeitern
nicht zufriedenstellend gepflegt werden. Im ganzen Ortsgebiet gibt es viele solcher kleinen Grünanlagen,
die gestaltet werden könnten!

Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung für
- Pflege von Baumscheiben
- Pflege von kleinen Grünanlagen
- Beikrautentfernung am Friedhof
- Heckenschnitt am Friedhof oder an Spielplätzen

Bitte melden Sie sich bei grundsätzlichem Interesse unter Angabe der Fläche unter 09366-90610 oder
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de. Für eine dauerhafte Pflege wäre eine kleine Entschädigung
möglich. Vielen Dank!



Gemeinde Kirchheim    Seite 22

Allgemeine Information:

Notarsprechtage
Notarinnen Dr. Falkner und Dr. Geßner
Würzburger Straße 9, 97199 Ochsenfurt, Tel.-Nr. 09331/8787-0, Fax: 09331/8787-87

Die Sprechzeiten Ŭnden jeweils 14-tägig am Donnerstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rat-
Ƙŀǳǎ ƛƴ DƛŜōŜƭǎǘŀŘǘ ǎǘŀǧΥ 

Termine Giebelstadt:
18.06.2026

Die Sprechzeiten Ŭnden jeweils 14-tägig am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in den Räu-
ƳŜƴ ŘŜǊ wŀƛũŜƛǎŜƴōŀƴƪ .ǸǧƘŀǊŘ-DŀǳƪǀƴƛƎǎƘƻŦŜƴ ŜD ǎǘŀǧΥ 

TerminŜ .ǸǧƘŀǊŘΥ
02.06.2026, 16.06.2026 und 30.06.2026

²ƛǊ ōƛǧŜƴ ǳƳ telefonische Vereinbarung!

Sollten ǎƛŎƘ ŀǳǎ ƎŜƎŜōŜƴŜƳ !ƴƭŀǎǎ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŜǊƎŜōŜƴΣ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜǎŜ ǊŜŎƘǘȊŜƛǝƎ ƎŜǎƻƴŘŜǊǘ ƳƛǘƎŜǘŜƛƭǘΦ 
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Mitteilungen der Kirchen, Vereine und Organisationen und Veranstaltungen

ÑĲƖůŔŰĲЮuŔƖĦőőĲŔůЮsƨŰŔЮΥΣΥΩ

ШШШШШШÉŸŰŰƣċŊЯШΜΤЮΜΣЮ ΝΜЮШÉ§  Ñ ]Шf~Шs cÅEÉuÅEfÉ
ШШШΦаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲЯШƽŔƖШĤĲŊŔŰŰĲŰШůŔƣШĬĲƖ
Ш ШШШШШШШШШШШШШШШШÂƖŸǍĲƚƚŔŸŰШǍƨƖШuċƖŸũŔŰĲŰƖƨőШĬŸƖƣШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖЯ

Ш]ċŰŊШǍƨƖШuŔƖĦőĲЯШìĲƣƣĲƖƚĲŊĲŰ

ÉŸŰŰƣċŊЯШΝΠЮΜΣЮ ΝΝЮШÉ§  Ñ ]Шf~Шs cÅEÉuÅEfÉ
ШШШΦаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲ

ШШШШШШ?ŸŰŰĲƖƚƣċŊЯШΝΥЮΜΣЮ ШШШШШШШШШΝΟаΟΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖЯШċŰƚĦőũЮШÉĲŰŔŸƖĲŰŰċĦőůŔƣƣċŊШŔůШÂŉċƖƖƚċċũ

ШШШШШШÉċůƚƣċŊЯШΞΜЮΜΣЮ ШШШШШШШШШΝΟаΟΜШÖőƖШÑƖċƨƨŰŊШsƨũŔċШƨŰĬШ ŔĦũċƚШ[ƁƖƣŔŊ
ШШШШШШШШШШШШШШШШÑċƨŉĲШƻŸŰШéċũĲŰƣŔŰШ[ƁƖƣŔŊ

ШШШШШШÉŸŰŰƣċŊЯШΞΝЮΜΣЮШШ ШШШШШШШШШШШ ШШШШШШШШШΝΞЮШÉ§  Ñ ]Шf~Шs cÅEÉuÅEfÉ
ШШШШШШШШШΝΜЮΝΡШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲ

?ŸŰŰĲƖƚƣċŊЯШΞΡЮΜΣЮ ШΝΥаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖ

ШШШШШШÉŸŰŰƣċŊЯШΞΥЮΜΣЮ ΝΟЮШÉ§  Ñ ]Шf~Шs cÅEÉuÅEfÉ
ШШШШШШШШШΝΜЮΝΡШÖőƖШìŸƖƣр]ŸƣƣĲƚр[ĲŔĲƖ

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
ШfŰШĬĲƖШüĲŔƣШƻŸŰШΜΦЮΜΣЮШрШΞΜЮΜΣЮΞΣШŔƚƣШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuŔƖĦőőĲŔůШŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰШƨŰĬШŰƨƖШĬŔĲŰƚƣċŊƚ

ШШШШŊĲƁŉŉŰĲƣЯШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuũĲŔŰƖŔŰĬĲƖŉĲũĬШŔƚƣШŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰЮШfŰШĬƖŔŰŊĲŰĬĲŰШ ŰŊĲũĲŊĲŰőĲŔƣĲŰШƽĲŰĬĲŰ
ШШШШÉŔĲШƚŔĦőШĤŔƣƣĲШċŰШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuŔƚƣЯШΜΦΟΜΣШΝΟΣΦЮ
ШШШрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
[ƬƖШÑĲƖůŔŰċĤƚƓƖċĦőĲŰШƻŸŰШÑċƨŉĲŰШƨŰĬШťŔƖĦőũЮШÑƖċƨƨŰŊĲŰШĤŔƣƣĲШŔůůĲƖШǍƨĲƖƚƣШůŔƣШĬĲůШÂŉċƖƖĤƬƖŸ
ыΜΦΟΣΣоΡΞΞЯ ƓŉċƖƖĲŔЮťŔƖĦőőĲŔůѻĤŔƚƣƨůрƽƨĲƖǍĤƨƖŊЮĬĲьШŔŰШéĲƖĤŔŰĬƨŰŊШƚĲƣǍĲŰЮ
?ŔĲШ ŰŉƖċŊĲШƽŔƖĬШĬċŰŰШċŰШĬĲŰШÂŉċƖƖĲƖШƽĲŔƣĲƖŊĲũĲŔƣĲƣЮ
ШШШррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
ƨŉŊƖƨŰĬШĬĲƖШŉƖƬőĲŰШ ĤŊċĤĲƣĲƖůŔŰĲШŉƬƖШĬŔĲШ]ĲůĲŔŰĬĲĤũęƣƣĲƖШťċŰŰШĲƚШĬċŰċĦőШŰŸĦőШǍƨ

ÑĲƖůŔŰęŰĬĲƖƨŰŊĲŰШťŸůůĲŰЮШ7ŔƣƣĲШĤĲċĦőƣĲŰШÉŔĲШĬĲƚőċũĤШċƨĦőШŔůůĲƖШĬŔĲШ ƨƚőęŰŊĲШċŰШĬĲŰШuŔƖĦőĲŰЮ
ШШШрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
EÅÉÑu§~~Ö f§ ШΞΜΞΤ

?ċƚШ[ĲƚƣШĬĲƖШEƖƚƣťŸůůƨŰŔŸŰШŉŔŰĬĲƣШŔŰШuŔƖĦőőĲŔůШċů ΜΠЮШ ƓƖŔũШΞΜΞΤШƚƣċƣƣЮ
ШШШ?ŔĲШéŸƖĤĲƖĲŔƣƨŰŊШĤĲŊŔŰŰƣШůŔƣШĬĲů ĲƖƚƣĲŰШEũƣĲƖŰċĤĲŰĬШċůШΞΡЮШsƨŰŔШΞΜΞΣШƨůШΝΦЮΟΜШÖőƖШŔůШÂŉċƖƖőĲŔů
ШШШfŰШuŔƖĦőőĲŔůШыŉƬƖШċũũĲШEũƣĲƖŰШĬĲƖШÂ]ШÉƣЮШÂĲƣƖƨƚШрШ?ĲƖШ[ĲũƚьЮ
ШШШÉŸũũƣĲШfőƖШuŔŰĬШĤŔƚШ~ŔƣƣĲШsƨŰŔШťĲŔŰĲШEŔŰũċĬƨŰŊШĤĲťŸůůĲŰШőċĤĲŰЯШƽƬƖĬĲШċĤĲƖШŊĲƖŰĲШƣĲŔũŰĲőůĲŰЯ
ШШШůĲũĬĲŰШÉŔĲШƚŔĦőШĬŸĦőШĤŔƣƣĲШŔůШÂŉċƖƖĤƬƖŸШuŔƖĦőőĲŔůШŸĬĲƖШƨŰƣĲƖ ůĲũċŰŔĲЮŊƖĲŔĲƖѻĤŔƚƣƨůрƽƨĲƖǍĤƨƖŊЮĬĲ
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ÑĲƖůŔŰĲЮ]ċƨĤƬƣƣĲũĤƖƨŰŰЮsƨŰŔЮΥΣΥΩ

Ш?ŸŰŰĲƖƚƣċŊЯШΜΠЮΜΣЮ c§9c[EÉÑШ?EÉШxEf7EÉШÖ ?Ш7xÖÑEÉШ9cÅfÉÑfШрШ[Å§ xEf9c  ~
ШШΦаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲЯ

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШċŰƚĦőũЮШÂƖŸǍĲƚƚŔŸŰШůŔƣШ]ĲůЮрШÅĲŉЮШ7ЮШ~ƬũũĲƖ

ШÉŸŰŰƣċŊЯШΝΠЮΜΣЮ ΝΝЮШÉ§  Ñ ]Шf~Шs cÅEÉuÅEfÉ
ШШΦаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲ

Ш~ŔƣƣƽŸĦőЯШΝΤЮΜΣЮ ΝΟаΟΜШÖőƖШÉĲŰŔŸƖĲŰŰċĦőůŔƣƣċŊШŔůШ7ƬƖŊĲƖőĲŔů

Ш[ƖĲŔƣċŊЯШΝΦЮΜΣЮ ΝΥаΜΜШÖőƖШ~ĲƚƚŉĲŔĲƖ

ШÉċůƚƣċŊЯШΞΜЮΜΣЮ ΝΥаΜΜШÖőƖШéŸƖċĤĲŰĬůĲƚƚĲШŉƬƖШĬŔĲШÂŉċƖƖŊĲůĲŔŰĬĲ

ШÉċůƚƣċŊЯШΞΤЮΜΣЮ ΝΥаΜΜШÖőƖШéŸƖċĤĲŰĬůĲƚƚĲШċƨŉШĬĲůШÉƓŸƖƣƓũċƣǍЯШċŰƚĦőũЮШsŸőċŰŰŔƚŉĲƨĲƖ

Шрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
ШfŰШĬĲƖШüĲŔƣШƻŸŰШΜΦЮΜΣЮШрШΞΜЮΜΣЮΞΣШŔƚƣШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuŔƖĦőőĲŔůШŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰШƨŰĬШŰƨƖШĬŔĲŰƚƣċŊƚ

ШШШШŊĲƁŉŉŰĲƣЯШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuũĲŔŰƖŔŰĬĲƖŉĲũĬШŔƚƣШŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰЮШfŰШĬƖŔŰŊĲŰĬĲŰШ ŰŊĲũĲŊĲŰőĲŔƣĲŰШƽĲŰĬĲŰ
ШШШШÉŔĲШƚŔĦőШĤŔƣƣĲШċŰШĬċƚШÂŉċƖƖĤƬƖŸШŔŰШuŔƚƣЯШΜΦΟΜΣШΝΟΣΦЮ
ШШШрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
[ƬƖШÑĲƖůŔŰċĤƚƓƖċĦőĲŰШƻŸŰШÑċƨŉĲŰШƨŰĬШťŔƖĦőũЮШÑƖċƨƨŰŊĲŰШĤŔƣƣĲШŔůůĲƖШǍƨĲƖƚƣШůŔƣШĬĲůШÂŉċƖƖĤƬƖŸ
ыΜΦΟΣΣоΡΞΞЯ ƓŉċƖƖĲŔЮťŔƖĦőőĲŔůѻĤŔƚƣƨůрƽƨĲƖǍĤƨƖŊЮĬĲьШŔŰШéĲƖĤŔŰĬƨŰŊШƚĲƣǍĲŰЮ
?ŔĲШ ŰŉƖċŊĲШƽŔƖĬШĬċŰŰШċŰШĬĲŰШÂŉċƖƖĲƖШƽĲŔƣĲƖŊĲũĲŔƣĲƣЮ
ШШШрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
ƨŉŊƖƨŰĬШĬĲƖШŉƖƬőĲŰШ ĤŊċĤĲƣĲƖůŔŰĲШŉƬƖШĬŔĲШ]ĲůĲŔŰĬĲĤũęƣƣĲƖШťċŰŰШĲƚШĬċŰċĦőШŰŸĦőШǍƨ

ÑĲƖůŔŰęŰĬĲƖƨŰŊĲŰШťŸůůĲŰЮШ7ŔƣƣĲШĤĲċĦőƣĲŰШÉŔĲШĬĲƚőċũĤШċƨĦőШŔůůĲƖШĬŔĲШ ƨƚőęŰŊĲШċŰШĬĲŰШuŔƖĦőĲŰЮ
ШШШрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

EÅÉÑu§~~Ö f§ ШΞΜΞΤ

?ċƚШ[ĲƚƣШĬĲƖШEƖƚƣťŸůůƨŰŔŸŰШŉŔŰĬĲƣШŔŰШuŔƖĦőőĲŔůШċů ΜΠЮШ ƓƖŔũШΞΜΞΤШƚƣċƣƣЮ
ШШШ?ŔĲШéŸƖĤĲƖĲŔƣƨŰŊШĤĲŊŔŰŰƣШůŔƣШĬĲů ĲƖƚƣĲŰШEũƣĲƖŰċĤĲŰĬШċůШΞΡЮШsƨŰŔШΞΜΞΣШƨůШΝΦЮΟΜШÖőƖШŔůШÂŉċƖƖőĲŔů
ШШШfŰШuŔƖĦőőĲŔůШыŉƬƖШċũũĲШEũƣĲƖŰШĬĲƖШÂ]ШÉƣЮШÂĲƣƖƨƚШрШ?ĲƖШ[ĲũƚьЮ
ШШШÉŸũũƣĲШfőƖШuŔŰĬШĤŔƚШ~ŔƣƣĲШsƨŰŔШťĲŔŰĲШEŔŰũċĬƨŰŊШĤĲťŸůůĲŰШőċĤĲŰЯШƽƬƖĬĲШċĤĲƖШŊĲƖŰĲШƣĲŔũŰĲőůĲŰЯ
ШШШůĲũĬĲŰШÉŔĲШƚŔĦőШĬŸĦőШĤŔƣƣĲШŔůШÂŉċƖƖĤƬƖŸШuŔƖĦőőĲŔůШŸĬĲƖШƨŰƣĲƖ ůĲũċŰŔĲЮŊƖĲŔĲƖѻĤŔƚƣƨůрƽƨĲƖǍĤƨƖŊЮĬĲ
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 DJK-SV Gaubüttelbrunn und FC-Kirchheim
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Badmintonclub Kirchheim und Tennisclub Kirchheim
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 Privatanzeigen






